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461 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates (V • G.P .). 

'Verfassungsbestimmung: Artikel VII des Gesetzentwurfes.' 
" , 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die R~ierungsvorlage (456 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Erhöhung der 
Wertgrenzen und Geldstrafen in den Straf-

gesetzen (11. Strafgesetznovelle 1947). \ 

Die veränderten wirt~chaft1ichen' Ve;'hältnisse 
matchen eine i\nderungder Wet1tgrenzen und 

'Geldstrafen inl Strafrecht notwendig. 
Im Jahre 1938 hahen rueWel"ltgrenzen, die 

einen T a't'bestand !Zum Vertbrechen w:erden ~ießen. 
25 S, 250 Sund 2500 S ibetralgen. Die Einführung 
der Reichsmark'W'~hrun:g hat Id'iese WertgrenlZen 
um :ein Drittel herahgesetzt, S.o daß Izum :Beispiel 
der Diebstahl VOn feLdfrüchten schon dann eill. 
Verbrechen 'wurd~ wem der Wert der gestoh
Jenen Sache 16'67RM lbetragen' hat. Diese Wel1t
grenzen tbeswhen noch heute. 'Es ist verständlich, 
daß infdge ,der Preisänderung ·die kleinsten Dieb
stählebereitszwn Verlbrechen wel"lden und daß 
da;durch nicht nur ,die Gerichte dne 'unbegründete 
Belastung erfahren, 'Sondern auch Strafen und 
Rechts.folgen eintreten, die in keinem Verhältnis 
zur' Tat und zum angericht~ten Scha.den stclten. 

E'benso sind ,die in ,den' Stl"lalfgesetzen vorge
~henen IGeldstrafen unzulänglich. Eine !Mindest
stra.fev-on 2 S kann !heute n~cht mdhr als' er~,st 
zu nehmende Strafe empfunden werden. . 

Das 'BunldesminiSiteriumf.ü,r Justiz hat daher 
eine . GesetzeSlVorlage über Idie ,Erhöhun'g der 
Wertgrenzen und! Geldstrafen in den Straf
gesetZen eingdbracht. Nach dieser Vorlage werden 
zunächst o3JIJeÖU;l den5tJr~gese~ zll,t!,erJlJmäßilgtfe6t
ge~tZJten ~Mbeträge \wf .,das i[)oppelte erhObt, 
woibei die seit dem 13. :März 1938 eingetretenen 
Wiä:hrunJgsäntderungen unbel"lÜck:sichtigt bIleilben: 
Es erlhohen sich damit die Wer,tlgrenzen, die eine 
:Tat ZUim Verbrechen qualifizieren, auf 50 S, 

Dr. TSchadek, 
Berichterstatter. 

500 S un,d 5000 S. Die mindeste Gclds,tra~ 
beträgt llUlIJ.!Il1eihr 5 S, die höchste GeLd®trafe 
200.000 S. 

Im Z~ammenhang damit i~t es notwendig, 
die Verjälhrungsfris,ren in § 532 ,des StraifgesetiZeS 
dem' neuen Stra'frahmenanzup3SSlen. 

!Bei ,dieser Gelegenlheit wur;de die im§ 5-32 
,für ein'Zelne Oelilk.tte festgesetJ21te VerjähruIl!gsfri~t 
von -drei Monaten 'beseitigt, so daß für Vergehen 
und übertretungen nur mehr zwei objektive 
VerjährungSifrisren; nämtlkh· ~chs Monalte und 
ein Jahr, vorhanden s,ind. 

Analog dien im Gesetz vor;gesehenen Wert
eMöhungen wurde auch ,der im ,§ 26, Albs. (1), . 
des VolksgerichuverfaJhrens-und Vernrogens
verfa.llsgesetlZes vom 19. Septemlber 1945 für die 
Beurtei:luJ?lg ,der Sltraflbaren. Handlung maß
gebende ,Betrag auf' das, Doppe!,te erhOht. Die 
gleiche Erihöhung gilt für die im ,§ 26, Abs,. (2) 
und (3), und im § 27 des genannten Gesetzes 
:bestimmten Obergren.zen der dIort angedrohten 
Geld~ltrafen . 

Die Abänderung dieses Ge~ ist eine Ver
IEalSSlUIIligsm,eSitimmung und bedarf daher einer 
Zweidrittelmehrheit. 

Der JustizaUSlSchuß hat in seiner Sitzung vom 
9. Oktober 1947 die Regierull!gsvodage einer 
Ber3ltung untemogen. Er ist einstimmig zur 
Oberzeutgung gelan~t, daß diese V odalge not
wen,dig ist und den ge'gebenen Verhältnissen 
entSipricht. 

\Es wird da!her der A n t r a 'g gestellt, dem 
von :der Bun.diElS,r'egi.emung v011ge1egten Ges,etz
enJtw:ur'f (456 ,der BeHagen) d~e verfassungsmäßige. 
ZustimmUlng"zu ertei.Jen. 

Wien, am 10. Oktober 1947. 

Dr. Schelf, 
Obmann. 
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